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Bieler Tagblatt

Ein teures Hobby sei das, sagt  
Staatsanwältin Barbara Zähner.  
Eines, das sich das Paar, das  
sich dieser Tage vor dem Bie- 
ler Regionalgericht verantworten  
muss, niemals hätte leisten kön- 
nen. «Wer in dieser Regelmässig- 
keit ins Casino geht, benötigt ent- 
weder ein wirklich grosses Ver- 
mögen oder eine massive Zurück- 
haltung bei den Einsätzen. Beides  
ist bei ihnen nicht vorhanden.»  
Betrachtet man die Anzahl Ca- 
sino-Eintritte, die zwischen 2012  
und 2017 vom Ehepaar gemacht  
wurden, wird jedoch klar: Das  
war kein Hobby, das war eine  
Sucht.

Rund 190 000 Franken hat  
das spanische Ehepaar, das mit  
seinen Töchtern und den En- 
kelkindern in der Bieler Agglo- 
meration lebt, in den fünf Jah- 
ren an Bankomaten in den Casi- 
nos Bern und Neuenburg von ih- 
rem gemeinsamen Konto abge- 
hoben. Doch um ihrer Spielsucht  
nachzukommen, haben sich die  
beiden nicht nur an ihrem eige- 
nen Konto bedient. Belastet wur- 
de auch das Konto einer damals  
über 80-jährigen Bielerin.

Fast 300 000 Franken 
von der Seniorin
Insgesamt rund 150 000 Fran- 
ken soll der Beschuldigte über die  
Jahre vom Konto der Rentnerin  
abgezogen haben. Ein Teil da- 
von direkt im Casino, ein anderer  
Teil an zahlreichen Bankomaten  
in der Region. Wohl, um damit  
das zu bezahlen, was eigentlich  
mit dem eigenen Lohn hätte be- 
zahlt werden müssen: die Hypo- 
thek, Lebensmittel, Kleider oder  
auch mal ein Fernseher.

Dazu kommen 130 000  
Franken, die der Beschuldigte  
von der Seniorin in Form von  
Darlehen erhalten, jedoch nie  
zurückgezahlt hat. Vor vier Jah- 
ren ist die Rentnerin verstor- 
ben. Vor Gericht muss sich der  

Beschuldigte nun unter ande- 
rem wegen Betrugs und Verun- 
treuung verantworten. Seine Frau  
sitzt mit ihm auf der Anklage- 
bank, weil sie gemeinsam mit  
ihm Hunderttausende Franken  
verspielt hat, die den beiden je- 
doch nicht gehörten.

Und doch sieht sich der heu- 
te 63-Jährige als Opfer. Er sagt:  
«Ich wurde in all den Jahren aus- 
genutzt.»

Er habe die Frau 1985 bei der  
Arbeit kennengelernt. Seither sei  
er immer für sie da gewesen. Ab  
2013, als die Seniorin nicht mehr  
gut zu Fuss war, sei er für sie ein- 
kaufen gegangen, habe sie her- 
umchauffiert, zum Coiffeur, zur  
Pediküre, zum Arzt gebracht.

Nach ihrem Herzinfarkt 2015  
sei es nochmals intensiver ge- 

worden, da habe er jeden Morgen  
und jeden Abend bei ihr vorbei- 
geschaut. Seine Frau habe für die  
Seniorin geputzt und gekocht.

Und er hat ihre Rechnungen  
bezahlt. Anfangs taten sie das  
noch gemeinsam, irgendwann  
ging er alleine zur Bank. So trug  
er die Bankkarte stets bei sich –  
und hob Geld ab, nicht viel auf  
einmal, dafür immer öfter. Das  
sei meist geschehen, um besagte  
Rechnungen der Seniorin zu be- 
zahlen und um für sie einkaufen  
zu gehen, so der Beschuldigte.

Nur selten habe er das Geld  
für seine eigenen Bedürfnisse  
oder die seiner Familie genutzt.  
Und darüber habe die Senio- 
rin Bescheid gewusst. Das sei  
die Gegenleistung dafür gewe- 
sen, dass er sich jahrelang so gut  

um sie gekümmert habe. Auch  
die Darlehen, die er von der al- 
ten Frau erhalten hat, habe er mit  
seinen Diensten zurückgezahlt.  
Folglich habe er die Frau nicht  
betrogen, im Gegenteil: Er habe  
ihr stets geholfen.

Seine Ehefrau, heute 60-jäh- 
rig, will damit nichts zu tun ge- 
habt haben, wie sie vor Gericht  
sagt. Sie habe zwar für die Senio- 
rin gekocht und geputzt. Ging es  
ums Geld, habe die Seniorin je- 
doch nur mit ihrem Mann gespro- 
chen. Im Casino habe sie nie hin- 
terfragt, woher das Geld komme,  
das sie dort verspielte.

Staatsanwältin Zähner glaubt  
dem Paar nicht. Deren Aussagen  
seien widersprüchlich. Von man- 
chen Darlehen wollte der Be- 
schuldigte plötzlich nichts mehr  

wissen. Seine Frau sagte einmal,  
ihr seien jeweils 100 Franken  
fürs Putzen gutgeschrieben wor- 
den – nicht ausbezahlt, sondern  
lediglich auf einem Zettel no- 
tiert, um eben die Darlehen da- 
mit abzubezahlen –, mal waren es  
200 Franken.

Reue oder Einsicht zeigten  
beide nicht. Sie hätten nie beab- 
sichtigt, irgendwelches Geld zu- 
rückzubezahlen, so Zähner. Für  
ihn fordert sie eine Haftstrafe  
von 3 Jahren und 6 Monaten, für  
sie eine bedingte Gefängnisstra- 
fe von 18 Monaten.

Vertreten wird die mutmass- 
lich Betrogene vor Gericht von  
ihrer Tochter. «Er war wie ein  
Sohn für sie.» Das habe er ausge- 
nutzt. Das hält auch deren Anwäl- 
tin Franziska Marti fest: Die Se- 

niorin habe bei ihren Aussagen,  
die sie bis kurz vor ihrem Tod  
machte, jeweils klar gesagt, dass  
sie dem Beschuldigten nie Geld  
schenken, sondern nur ausleihen  
wollte. Zudem habe sie ihm nie  
gestattet, ohne ihr Einverständ- 
nis Geld von ihrem Konto abzu- 
heben und für sich und seine Fa- 
milie auszugeben.

Verteidiger plädiert 
auf Freispruch
Sein Verteidiger Marc Bercovitz  
hingegen plädiert auf Freispruch,  
und zwar in allen Punkten. Es  
sei falsch, seinem Mandanten  
sämtliche Geldbezüge anzulas- 
ten, welche vom Konto der Senio- 
rin getätigt wurden. Besonders in  
den Jahren vor ihrem Herzinfarkt  
sei es gut möglich gewesen, dass  
sie selbst Geld abgehoben habe.  
Lediglich die Bezüge in Bern und  
Neuenburg, also bei den Casi- 
nos, seien in diesen Jahren mut- 
masslich seinem Mandanten zu- 
zuschreiben. Somit reduziere sich  
die Summe erheblich. Und das,  
was übrigbleibe, habe sich sein  
Mandant durch seine Leistungen  
verdient.

Auch für seine Frau wird von  
deren Anwalt Willy Lanz ein  
Freispruch gefordert. Ihr wird  
Betrug und Geldwäscherei vor- 
geworfen. Zum einen, weil sie  
ein Darlehen über 40 000 Fran- 
ken mitunterzeichnet hat, jedoch  
nie die Absicht gehabt habe, die- 
ses zurückzuzahlen. Die fehlende  
Absicht könne jedoch nicht be- 
wiesen werden, sagt Lanz. Zum  
anderen, weil sie gemeinsam mit  
ihrem Mann deutlich mehr Geld  
im Casino verspielt hatte, als die  
beiden besassen. Sie habe jedoch  
nicht wissen können, mit wel- 
chem Geld sie spielte. Die Finan- 
zen seien Sache ihres Mannes ge- 
wesen.

Das Urteil wird am Montag  
gefällt. Sollte der Mann des Be- 
trugs schuldig gesprochen wer- 
den, droht ihm ein Landesver- 
weis.

Ein Seeländer Paar verspielt im Casino 
ein Vermögen, das nicht ihm gehört
Fünf Jahre lang ging ein Paar aus der Bieler Agglomeration im Schnitt alle zwei bis drei Tage ins Casino – und verzockte so mehrere 
hunderttausend Franken. Ein Teil des Geldes gehörte jedoch einer alten Dame.

Das Ehepaar sei spielsüchtig gewesen, heisst es im Bieler Gerichtssaal (Symbolbild, Casino Bern). Bild: Gaetan Bally/Keystone

Hannah Frei

Der Kanton Bern ist verpflichtet,  
seine Instrumente des Finanz-  
und Lastenausgleichs periodisch  
zu überprüfen und darüber Be- 
richt abzulegen. Das hat er auch  
jüngst wieder getan.

Die zentralen Mechanismen  
des Finanz- und Lastenaus- 
gleichs (Filag) stiessen auf Akzep- 
tanz, kommt der Regierungsrat in  
einer Mitteilung von gestern zum  
Schluss. Einzig bei der Abgeltung  
der Zentrumslasten gebe es Kri- 
tik.

Diese will der Regierungs- 
rat aufnehmen und zum Beginn  
der nächsten Filag-Periode die- 
se Abgeltung grundlegend unter  
die Lupe nehmen. Danach will  
er dem Grossen Rat einen Be- 
richt beziehungsweise eine Ge- 

setzesrevision vorlegen. Kurzfris- 
tig sieht die kantonale Regie- 
rung weder bei der Anzahl der  
abgeltungsberechtigten Städte n 
och bei der Gesamtsumme  
der Abgeltung Handlungsbedarf.  
Hingegen soll die Verteilung der  
Gesamtsumme verändert wer- 
den, wie aus der Mitteilung weiter  
hervorgeht.

Für die Stadt Thun fällt die  
Pauschalabgeltung um rund 2,3  
Millionen Franken höher aus,  
während die Stadt Bern rund  
600 000 Franken und die Stadt  
Biel rund 1,7 Millionen Franken  
weniger erhalten.

Der Grosse Rat wird den re- 
gierungsrätlichen Bericht in der  
diesjährigen Herbstsession bera- 
ten. (hn, we)

Weniger Geld für die Stadt Biel
Der Berner Regierungsrat will die Abgeltung der 
Zentrumslasten überprüfen.

116 Projekte von jungen For- 
schenden aus der ganzen Schweiz  
haben sich für das Finale  
des nationalen Wettbewerbs von  
«Schweizer Jugend forscht» qua- 
lifiziert. Unter den Finalisten ist  
auch Florian Hebeisen aus Sutz.

Er sieht die Teilnahme am  
Wettbewerb als wichtigen Schritt  
für seine Zukunft. «Es kom- 
men viele Leute, darunter viele  
wichtige Forscher und Forsche- 
rinnen», sagt Florian Hebeisen  
gegenüber Radio «Canal 3». Zu- 
dem mache es ihm Spass: «Ge- 
rade im Halbfinale konnte ich  
neue Freundschaften schliessen,  

mit anderen Teilnehmenden.»  
In seiner Maturaarbeit hat Flo- 
rian Hebeisen, wie Parteien so- 
genannte digitale Kampagnen- 
werkzeuge nutzen. Dazu zäh- 
len etwa die sozialen Medien,  
Anzeigeflächen in Online-Medi- 
en und digitale Aktionsplattfor- 
men – quasi alles, was kein Pla- 
kat oder Flyer ist. Er hat In- 
terviews mit Kampagnenverant- 
wortlichen geführt und heraus- 
gefunden, dass es grosse Un- 
terschiede gibt, wie Parteien 
digitale Kampagnenwerkzeuge  
tatsächlich einsetzen.

Ein Beispiel hierfür seien  
die Kampagnen «Ja zum Kli- 
maschutzgesetz» und die Gegen- 

kampagne «Nein zum Stromfres- 
sergesetz», sagt Hebeisen. Ers- 
tere setzte auf eine umfang- 
reiche Online-Aktionsplattform.  
Letztere hingegen nutzte nur ei- 
nen Testimonial-Generator – ein  
heutzutage sehr oft eingesetztes  
Werkzeug, das mit einer Aus- 
sage und einem Foto einen fix- 
fertigen Social-Media-Beitrag ge- 
neriert. «Und das ist natürlich  
ein Riesenunterschied», sagt der  
Gymnasiast.

Hebeisens Interesse an die- 
sem Thema kommt aus seiner  
politischen Aktivität: «Ich bin  
durch den Klimastreik politisiert  
worden und arbeite in diesem  
Bereich in der Kommunikation»,  

sagt der Gymnasiast. In Zukunft  
möchte er selbst einmal mit digi- 
talen Kampagnenwerkzeugen ar- 
beiten. «Es ist sicher eine Mög- 
lichkeit, im Rahmen eines Studi- 
ums daran weiterzuforschen, vor  
allem aber liegt mir die Anwen- 
dung am Herzen», sagt der junge  
Forscher.

Im Finale des nationalen Ju- 
gendforscher-Wettbewerbs geht  
es dem Forscher um mehr als  
den Sieg: «Für mich ist es wich- 
tig, die digitalen Kampagnen- 
werkzeuge in den öffentlichen  
Diskurs zu bringen, weil sehr  
wenig darüber debattiert wird  
und weil Abstimmungskampa- 
gnen sehr undurchsichtig sind.»

Gymnasiast aus Sutz steht im Finale
Florian Hebeisen aus Sutz hat in seiner Maturaarbeit politische Kampagnen untersucht und 
sich damit für einen Jungforscher-Wettbewerb qualifiziert.

Mengia Spahr


